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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usieri.

Montag, den is Dee. 1800. Drittes

Gesetzgebender Rath, 24. Nov.

(Fortsetzung.) '
(Beschluß des Berichts der Militaircommißion über

die Aufsteilnng der Central - Kriegs - und Revisions,

Gerichte).

Allein B. G., da jezt der Vollzichungsrath und der

Kriegsminister wiederholt auf die Annahme dieser Cen-

tralgerichte dringen/ ist es die Pflicht Ihrer Militair«
Commißion, Ihnen die Gründe zu entwickeln/ welche

dieselbe nochmals einstimmig dahin bewegen, Ihnen die

Verwerfung derfelden anznrathcn.
Es zeigt sich ganz offenbar / daß auch einem Central-

Kriegs, und Revisionsgericht große Schwierigkeiten in
der Anwendung und Ausführung entgegen stehen und
daß ihm die nemlichen Gebrechen und Fehler als den

vorgeschlagenen Bataillons - Kriegsgerichten ohne deren
Vercheile zu gewahren / anklecken.

Die graste Schwierigkeit liegt aber bey einem Ccn-
tralgericht i» der Instruktion der Prozedur. Ich will
Ihnen ganz kurz den Gang derselben anfstclkn.

Em Soldgl wird zu Lugano eines Verbrechens an-
geklagt/ der Kriegszuchtrath läßt den Rapporteur die

Anklage untersuchen, die Zeugen verhören / die Anssa-

gen erwahre» / und nach geendigter Instruktion der

Prozedur/ spricht der Kriegszuchtrath/ daß die Be-
strassung chber stine Cowpetcnz sey: sogleich muß der

Beschuldigte von Lugano unter sicherer Bedeckung,
nach Bern gebracht werden. Der Kriegszuchtrath über-

schikt indessen dem Kriegsminister die Akten der Proze-
dur. Der Kriegsminister nbcrgiebt dieselben dem Rap-
porteur des Ccntra'gerichts, dieser muß nun die Pro-
zcdne untersuchen, prüfen und vollständig machen. Da
nun nach der Vchanplnng des Kriegsministers/ unter
allen helvetischen Officiers kein einziger im Stande ist,

Quartal. Den 24 Frimäre IX

das Amt eines Berichterstatters zu versehen, so wird
»othwcndigerweise folgen, daß alle eingesandten Pro-
zcduren mangelhaft und unvollständig seyn werden;
und wenn sie es auch nicht syn sollten, so werden sie

ganz gewiß als solche von dem Beschuldigten, oder dessen

Vertheidiger angefochten werden.

Die Weise und Art aber, nach welcher zufolge die-

ses Vorschlags der Central-Berichterstatter eine Pro-
zedur vollständig machen soll, ist sonderbar auffallend:
Er wendet sich nicht an dc» Kriegszuchtrath der dir,
selbe angefangen und gemacht hat, sonder» an den Re-
gienmgsstatihaltcr des Cantons; diesem übcrschikt er
eine Abschrift des Verhörs; dieser soll dann Unterm-
chungen anstellen, die nöthigen Zeugen verhören, und
die Prozedur vervollständigen. Es ist wohl überfl'ißig

Ihnen e:was mehr über die Seltsamkeit eines solchen

Verhörs zu sagen : man bedenke noch dabey die grossen

Unkosten die es verursachen muß; man bedenke die

Schwierigkeit des Central - Berichterstatters, verschiedne

an entfernten Orten angehobne Prozeduren zu bench,

tigcn und vollkommen zu mache». Wie viele Zeit wird
eS nicht brauchen? Wie lange wird der Beschuldigte
im Gefängniß schmàen Und wenn endlich eine neue

Confrontation des Angeklagten, mit den Zeugen und
Anklägern nothwendig wäre, würde man ihn nach Lu-

gano und von da wieder nach Bern zurückführen müs-

sen? Und leztlich ist es noch möglich, daß der Cen-

tral-Revisionsrath die Prozedur unvollständig erklärt;
wann wird dann endlich über einen Angeklagten ab,
gesprochen? Wer sieht nicht da die ungeheuren Schwi.
rigkcitcn, die sich allemal dem Gang der Justiz im
Wege legen müssen Jene große Schwierigkeit in Er-
Währung der Aussagen des Zeugcnvcrhörs, der Con-

frontation des Beklagten mit dem Ankläger? Wer fühlt
nicht, daß auf eine solche Art die Militairbestraffnngen
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anstatt beschleunigt, nur verzögert würden? Wer be.

greift nicht, daß ein Central.Kriegs-und Revisions-

Gericht zu Wiederherstellung der guten Manns'zuchl

nur illusorisch wäre? Es ist B. G. doch etwas son.

derbarcs, daß man heut zu Tage bchaupren will, un-
sere Ofsiziers syen nicht im Stande, die Justiz bey

ihren Truppen zu besorgen, und daß man deßwegen

Central. Kriegsgerichte aufstellen müsse. Seit Jahr-
Hunderten, in allen fremden Diensten, hatten die

Schweizerregimenler ihr eigenes Standrecht, und seit

Jahrhunderten waren sie überall als Muster sowohl

der guten Ordnung und Mannszuchl, als der Treue
und Tapferkeit gepriesen. Sollten denn unsre Offiziers
im Schooße ihres Vaterlands, zu dessen Dienst und

Vertheidigung aufgcfovxrt, nicht die gleichen Anlagen
und Fähigkeiten besitzen Sollten sie nicht mit gleichem

Eifer nach der Ehre streben, ihre Soldaten gut zu bil-
den, und unter ihnen die gute Mannszucht zu er.

hallen?
Ihre Militaircommißion glaubt übcrdicß, daß es we-

sentlich sey daß jedes Truppencorps seine eigene Discip-
lin und Justizpsiege so viel möglich beybehalte. Es ist

zur Handhabung der Mannezucht gewiß von grosser

Wirkung daß der Soldat in allen Fällen in seinen

Vorgesezten auch seinen Richter erkenne; es ist wesent-

lich, daß der Soldat für seine Vergehen unter den Au-

gen seiner Cameradcn, ia durch seine Cameraden selbst

gestraft werde. Ein Verbrecher, der durch seine Ca-

meraden erschösse» werden muß, wirkt durch sein trau-

riges Beyspiel heilsam auf sie. Er warnet, schrecket

und haltet gewiß manchen von ähnlichen Vergehen ab;
und diese gute Wirkung ist bey den Exekutionen des

Centralgeuchts gänzlich verlohren.
Endlich V. G. muß ich Sie auf die Köstlichkeit

der Cent al - Kriegs- und Revisionsgerichtc aufmerk-

sam machen. Nach dem Plan würden nicht weniger
als i6 Personen, theils Richter, Commissars, Nap-

porteurs, und Schreiber angestellt seyn, die ohne ir-
gend einen andern Dienst zu thun, der Republik jähr-
Z.ch mehr als 22,416 Fr. kosten würden, ohne die

grossen N-'aenauslagen für die Bureau's, die Correspon-

denzen, und die Transportirung der Beklagten anzu-
rechnen.

Aber B- G ich will Ihre Gedult nicht länger
mißbrauchen, was ich gesagt habe, wird wohl hinrei-
chen, daß Sie mit Jhr.r Militaircommißion zn Ver-
werfung des Vorschlags von Centralgerichten stimmen
N kld.en.. Das erste Eestz über Knegszucht, Kriegs.

und Rcvisionsrälhe, war in einigen Theilen fehlerhaft;
Ihre Commißio» hat dieses eingesehen, und Jhnm
deßwegen eine» verbesserten Gesctzesentwurf vorgeschl».

gen. Ihre Comnußion benuzt auch jezt noch einige

zweckmäßige Bemerkungen des Kriegsministers, und

wird Ihnen diestlocn zu Ihrer Genehmigung vorlege
ohne jedoch auf die Seldstüberzeugmig Anspruch zu m.
chen, daß dieß das Resultat der Vollkommenheit seyi

nur Prüfung und Erfahrung kann einigermassen dahin

führe».
Der Gcsctzvorschlag über die Kriegszucht- Kriegs-

und Revisionsräthc, wird hieraus zum Gesetz erhöbe».

(Wir liesern ihn in einem der nächsten Stücke).

Am 2;. Nov. war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 26. Nov.
Präsident: Fueßli.

244 Bürger von Chateau d'Ocx, Canton Leman,

und die Mumzipalitär von Roßiniere, äussern in My
Zuschriften ihre» Wunsch mit der Schwcitz vereinig!

zu bleiben.

Das Gutachten der Constitutionseonmiißion über die

Enllassingsbcwilligungcn wird in Berathung und her-

nach unverändert angenommen. (S. dasselbe S. 8>i>)

Das Gutachten der Civilgcsetzgebungs-Commission

über die Bearbeitung eines Civilgesetzbuches, wird in

Berathung genommen. (S. dasselbe S. 807.)
Folgende Botschaft des Vollz. Raths wird verlesen:

B. G. Auch die Munizipalität von Peterlinge»

sammt einer grossen Anzahl Bürger von dieser Ge-

meinde, dann die Gemeinden von Gränges, Clces/

Bussy, Bursii.s, Boulens, Marchcranges und Com-

brement le Grand, aus dem Canton Leman, änssrn

in bcyliegendcn Adressen ihre Freude, Helvetien M
Vaterlande zu haben, und ihre Wünsche, von demstl-

den nie getrennt zu werden, — mit ihm aufs engüe

verbunden zu bleiben. Der Vollz. Rath übersck^

Ihnen diese Zuschriften mit erhöhtem Vergnügen d»^

die vermehrten Beweise vaterländischer AnhängliclM'

Gesetzgebender Rath, 27. Nov.
Präsident:. Fueßli.

Die Discußion über das Gutachten der Civilgssis

gebimgâ-Commission, die Abfassung des bürgerlichen

Gesetzbuches beireffend, wird fortgesczt.

Der Rath beschließt: die Commission solimit Bear-



beitung eines allgemeinen Civilgesttzbuchs für Helvetien ^

weiler beauftragt feyn, und sie soll in kürzest möglicher

Frist dem Raih eine» Bericht über die besten Mittel
diese Arbeit zu Stande zu bringen/ erstatten.

Die Finanzcommißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

Gutachten über die von der Vollzie-
hung zum Verkauf vo rg c sch lagn cn
Nationalgü ter im Cant Luzern.

Im Distrikt Münster.
Die AmtSschreibcrcy, Haus, Waschhaus, Scheune

lind -4 Iucharten Wiesen, für 7000 Franken ge-

schäzt Mid von ?c>6 Fr. Ertrag: wegen crfoderlichcn

Reparationen ist ein billiger Verkauf wünschdar.

Im Distrikt Luzern.
Das Psisterhaus zu Krienz, Haus, Scheune und

i i/8 Juch. Wiesen, für 25;; Fr. geschäzt und von 80

Fr. Ertrag: ist bey gutem Erlös ebenfalls zu veräussern.

Im Distrikt Willifau.
Die Landvogtey Willifau, Haus, Waschhaus und

Scheun«, nebst 8 Inch. Wiesen, für 8800 Fr. gefchàzt

und von 298 Ertrag. Mag bey gutem Erlös veräuf-

serl werden.

Die Landschreibercy Willifau ohne Ausgelände, für
Z46â Fr. gefchàzt und von 20 Fr. Ertrag. Wegen gc.
ringem Abtrag ist eine billige Veräußerung wünschbar.

Im Distrikt Sempach.
Die Scevogtey z» Sempach; Haus, Waschhaus,

Scheune und 14 Inch. Wiesen, für 6)99 Fr. geschäzt
und von zo8 Fr. Ertrag. Mag auch veräusscrt werden.

Im Distrikt Altishofen.
Das Schloß Wicken mit Nebengebäuden, 8 Juch.

Wiesen und 7 1/2 Juch. Acker, für 7;7; Fr. qeschäzl
und von ; ; ; Fr. Ertrag. Die Gebäude erfodern nicht
unbeträchilichen Unterhalt, daher eine billige Aeräus-
rung wünschdar wäre.

Die Hochwacht in der Nähe des obigen Schlosses;
ein Haus mit Scheune, für 666 Fr. geschäzt und von
Z2 Fr. Ertrag; ist zu veräussern.

Im Distrikt S u r see.
Der Einsicdstsche Amtshof, Haus, Stall, Holz-

Haus und Karten, für 27;; Fr. geschäzt.

Dieses Nationalgut kann als Klostergut, den beste-

henden Besitzen zufolge, nicht zu dem vorliegenden End-
Zweck veräußert werden.

Auf diesen Bericht hin, glaubt die Commißion fol-
genden Beschluß antragen zu müssen:

Der gesetzgebende Rath — auf den Antrag des

I Vollz. Raths vom und nach angehörtem Be-
richt seiner staatswirthschaftlichen Commißion;

In Erwägung, daß zufolge dem Dekret vom ivten
Apr. 1800, für die Zahlung der den öffentl. Beamten
der Republik zukommenden rückständigen Besoldungen,
in jedem Canton so viel möglich eine verhaltnißmäßige
Anzahl Nationalgüter veräussert werden sollen,

beschließt: ^
Im Canton Lnzern können folgende Nationalgüter

den Decceten von, -o. Apr., 1;. May und 7. Okt-
zufolge, versteigert werden:

Im Distr. Münster: Die Amtsfchreiberey.

Im Distr. Luzern: Das Psisterhaus zu Krienz.

Im Distr. W illi sau: Die Landvogtey zu Willi»
sau. Die Stadtschreiberey.

Im Distr. Sempach: Die Scevogtey zu Sem-
pach.

Im Distr. Altishofen: Das Schloß Wiken
nebst Gütern. Die Hochwache. (D. Forts, folgt

Kleine Schriften.
Ein gutmeynendes Wort der Wahrheit-

an B. Caspar Koch auf sein Wort
über Gleichheit und Volksso uverai-
ni tät, sammt einem kleinen Anhange
über dessen neu erschienene Dank--
adresse an die helvetische Geistlich-
keit, u. s. w. — Von einem Freunde
der Wahrheit. 8. Luzern b. Meyer
u. Comp. 1800. S. 4g.

Die Schrift, gegen welche hier zu Felde gezogen

wird, ist von uns im ,9. Stück des Neuen Republ.-
angezeigt worden: der eigentliche Zweck aber, den sich

der Verfasser des gu t m ey n e n d e n Wortes
vorgestzr hat ist, zu zeigen : » daß der Mensch ein--

»zcln und in Gesellschaft durch pur politische oder bür--

»gcrliche Gesetze nicht zu stimm Ziel könne geführt
„werden, weil politisches oder bürgerliches Wohl nicht'

» das Ziel seines Daseyns ist." Dann auch » daß der'

„ Standpunkt, von welchem auS die Vorsteher der bür-

„ gerliche» Gesellschaft auf ihre Untergebnen gehörig!
»wirken können, nicht die volltische Macht, sondern^

» die Religion, daS Gesetz Gottes, sey. " Wie der Vf.-
nun scinenBeweis der Unzulänglichkeit der Vernunft ohn«-

Religion, zur Leitung der bürgerlichen Gesellschaft führt,
mag man aus folgenden Stellen beurlhcjlcn.: » Wie-
kann eine Handlung gut, christlich für eine ewige Zn^
kunfl verdienstlich seyn, wenn sie nicht auf Gott, als)
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